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Einleitung
Krauses Rechtsphilosophie innerhalb  
seines philosophischen Systems

von Wolfgang Forster

Krause widmete schon eine seiner ersten Veröffentlichungen der 
Rechtsphilosophie, die im Januar 1803 erschienene Grundlage des 
Naturrechts. Die darin enthaltene Rechtsphilosophie des 21jährigen 
Privatdozenten ist gegründet in einer organischen und harmonisti-
schen Weltsicht, die in der metaphysischen Tradition der Vorstellung 
einer »Kette der Wesen« steht, in welcher unbelebte und belebte Na-
tur miteinander verbunden sind. In dieser Vorstellung enthalten ist das 
sog. Prinzip der Fülle, nach dem alles in der Welt Seinsmögliche auch 
wirklich ist.1 In seiner Habilitationsschrift von 1802 formuliert Krau-
se dies einfach: »Alles ist, was zusammen sein kann.«2 Entsprechend 
erfolgt in der Grundlage des Naturrechts die Deduktion des Rechtsbe-
griffs auch aus dem obersten Axiom der »Einheit und Harmonie der 
Welt«.3 Das miteinander Existenzmögliche existiert auch wirklich in 
Form eines harmonischen und organischen Ganzen.4 Dies gilt sowohl 

1 Vgl. hierzu ausführlich Forster (2000), S. 178–209.
2 Bibliogr. Schriften Krauses 2 – 1802; zitiert nach Krauses eigener Übersetzung 

in Bibliogr. Schriften Krauses 114 – 1889, S. 13.
3 Bibliogr. Schriften Krauses 3 – 1803, S. 34; Krause schlägt für seine Philosophie 

selbst die Bezeichung »harmonistische Philosophie« vor, Bibliogr. Schriften 
Krauses 3 – 1803, S. 66.

4 Für eine kritische Darstellung von Krauses Jenenser Philosophie s. Orden Ji-
ménez (1998), S. 166–176.
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Vorer innerung .

Das Bedürfniß eines Compendiums zu meinen Vorlesungen über das 
Naturrecht hat mich vorzüglich bewogen, diese Grundlage der Philo-
sophie des Rechts herauszugeben. Warum ich hiezu keines der schon 
vorhandenen wählen kann, wird die Vergleichung meiner Darstellung 
mit der Darstellung anderer Lehrbücher ergeben. Ich würde Fichte’s 
gegen alle vorige unvergleichliche Grundlage des Naturrechts1 als 
Compendium beibehalten haben, wenn ich nicht in den höchsten 
Principien von dem transcendentalen Idealismus abweichen müßte, 
und die oberste Erklärung der unendlichen Aufgabe des Rechts, die 
ich auf aufstellen muß, − wodurch sodann die ganze Individualität der 
Darstellung bestimmt ist, − mit Fichte’s höchstem Ausdrucke dieses 
unendlichen Postulats der Vernunft übereinstimmen könnte.

So bald als es mir möglich sein wird werden die uibrigen beiden 
Abtheilungen erscheinen. In der zweiten wird der zweite Theil des 
Weltbürgerrechts und die Deduction des Staats|bürgerrechts abgehan-
delt werden. Die dritte wird die idealische Synthesis des Staatsrechts 
selbst enthalten. Diese Synthesis des Staatsrechts vollendet erst die 
Synthesis der ganzen einen unendlichen Sphäre des Rechts, welche 
nur für die Speculation scheinbar in die Sphären des Welt- und Staats-
bürgerrechts zertheilt wird. − Uibrigens bedarf diese Grundlage des 
Naturrechts, die in Rücksicht der Darstellung ein noch sehr unvollen-
deter Versuch ist, wenn gleich der Gehalt ihrer Behauptungen unabän-
derlich wahr befunden werden muß, keiner weiteren Vorrede, indem 
der Inhalt selbst am vernehmlichsten für diejenigen sprechen 

1 Fichte, Johann Gottlieb, Grundlage des Naturrechts nach Prinzipien der Wis-
senschaftslehre, 1796/1797 = Fichte GA I,3; I,4.

VI
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6  Grundlage des Naturrechts

wird, welche philosophischer Anschauungen fähig sind, − für alle an-
dere aber ohnehin alle weitere Mühe verloren wäre. 

 Jena am 20. Dec. 1802. 
der Verfasser. | 
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8  Grundlage des Naturrechts
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Ein le i tung .
Einleitung

____________

a) Was wird unter Naturrecht gemeinhin gedacht und was kann  
vernünftigerweise darunter verstanden werden? 

Um zuförderst blos historisch, d. i. nicht philosophisch zu erfahren, 
was du unter Recht überhaupt verstehest, und zu verstehen habest, be-
merke die verschiedenerlei Arten von Rechten oder bestimmten Ge-
rechtsamen, die du dir als Bürger des Staats zuschreibst. Ich schreibe 
mir ein Recht zu, auf bestimmte Handlungen, mit dem Beifügen, daß 
ich diese Handlungen thun dürfe, ohne erst den Willen Anderer zu 
Rathe zu nehmen, schlechthin weil ich will; – ob ich sie thun solle, das 
müsse ich vor meinem Gewissen, nicht Andere, ausmachen; z. B. die 
Handlungen, welche mein Beruf erfördert, – mich zu verehelichen, – 
meine schönen Kunstwerke öffentlich aufzustellen, u. d. m. Einige von 
solchen Handlungen darf ich thun, ich darf sich auch unterlassen, z. B. 
eine Lustreise, wenn ich meinen Beruf | erfüllt habe, – mich verhei-
rathen oder nicht, in diese oder auch in eine andere religiöse Gemei-
ne treten, oder nicht, mein schönes Kunstwerk darstellen, oder nicht, 
u. d. m. Andere dergleichen Handlungen darf ich nicht nur thun, son-
dern ich muß sie auch thun, z. B. einen Verunglückten retten, meinen 
mir beschiedenen Acker bebauen, mein Handwerk treiben, u. d. m.; 
wobei nicht die Rede davon ist, ob ich dazu innerlich, in meinem her-
zen verbunden sei, sondern ob mich andere Bürger des Staats äußer-
lich dazu zwingen können. Bei Handlungen auf bestimmte Körper, 
welche ich in dieser Beziehung mein Eigenthum nenne, schreibe ich 
mir ein Recht zu, alle anderen Mitbürger, so weit zu meinem Zwecke 
nöthig ist, auszuschliessen, und halte jene ihrerseits verbunden, mir 
diese Sphäre des Eigenthums zur bestimmten Behandlung zu über-

2

1
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10  Grundlage des Naturrechts

lassen. Zu diesem Eigenthumsrechte bin ich auf verschiedene Weise 
gelangt: einiges besitze ich ganz ohne den bürgerlichen Willen der 
Anderen, und halte dessen Besitz über alle äusere Willkühr erhaben, 
z. B. das Eigenthum meines Leibes, alles Eigenthum auf Personen, das 
mir durch und um Liebe geworden ist, als mein Weib, meine Kin-
der ....; anderes besitze ich, weil die ganze bürgerliche Gesellschaft, 
der Staat, es mir überlasen hat, z. B. mein Haus, mei | nen Acker, mein 
Kleid, u. d. m., wiewohl ich auch hier im Allgemeinen über derglei-
chen bestimmte Eigenthumsverträge hinaus, mir ein Recht zuschreibe, 
nothwendigerweise meinen gehörigen Theil von Allem, gegen meine 
gehörige Arbeit, erhalten zu müssen, und bei der Anweisung eines be-
stimmten Berufseigenthums meinen eigenen freien Willen nicht ganz 
ausschließen zu lassen. Daß ich übrigens innerlich, in meinem Gemü-
the, wenn ich nur meinem äußeren Berufe Genüge leiste, vornehmen 
könne, was ich eben beliebe, versteht sich, – »Gedanken sind zollfrei«, 
und das Prädicat dürfen, paßt auf mein inneres Handeln gar nicht. – 
Auch schreibe ich mir das Recht zu, x nicht thun oder x unterlassen 
zu dürfen, und schlechthin nicht gezwungen werden zu können, es 
zu thun. Einiges dergleichen dürfte ich thun, wenn ich es wollte, z. B. 
heirathen, einen andern Beruf wählen, ....; anderes darf ich unterlassen, 
es aber auch nicht thun, z. B. Schuhe für andre verfertigen, wenn ich 
eines anderen Berufes bin, – den Acker des Anderen bebauen. Auch 
schreibe ich mir Rechte in Bezug auf das Handeln Anderer zu, wel-
chen ich aber zugestehe, daß sie auch sich umgekehrt dieselben Rechte 
auf mein Handeln aneignen. Andere müssen entweder etwas für mich 
thun, wenn sie es auch nicht möchten |  z. B. der Schuhmacher muß 
mir meine Schuhe machen, wenn ich sie gehörig bezahle, um den ge-
rechten Preiß; der Richter muß meine gerechte Sache anhören, und 
den Gesetzen gemäß beseitigen; ..., oder sie müssen etwas um mei-
netwillen unterlassen, z. B. der Landbauer, mein Gewerbe zu treiben; 
der Richter, in meiner Rechtssache, willkührlich ein neues Gesetz zu 
machen, ....; dieß mein Verhältnis zu allen Anderen ist wechselseits: 

3
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Einleitung  11

do ut des, facio ut facias, omitto ut omittas, omitto ut facias, facio ut 
ommitas.2 Auch mache ich sobald ich mein Urtheil über das, was etwa 
willkührlich in meinem Staate rechtskräftig ist, erhebe, rechtlichen 
Anspruch auf gleichen Theil von äußeren Gütern, welche das Glück 
verleiht, als, gefundenen Schätzen, einer glücklicherweise reichlichern 
Ernte, u. s. w., und auf gleichen Schaden im umgekehrten Falle. Es ist 
daher mein Recht nicht im Allgemeinen nothwendigerweise so be-
schaffen: daß ich mich dessen bedienten dürfe oder auch nicht, wie-
wohl es bei bestimmten Rechten, an denen mir als Mensch gerade am 
meisten gelegen ist, sich so befindet, z. B. bei meinem Eherechte, oder 
Religionsrechte. Auch ist nicht alles körperliche Eigenthum in dem 
Sinne mein eigen, daß ich es brauchen, oder nicht brauchen, oder auch 
verbrauchen dürfte, | wenn es mir beliebte. Alle Mitbürger, oder der 
ganze Staat äusert auf mich, insofern ich dahin etwas bestimmtes zu 
leisten habe, einen unendlichen überlegenen Zwang, der mich, so wahr 
ich eigennützig bin, schlechthin nöthigt, meine Freiheit gerade nur 
bis dahin geltend zu machen, dorthin aber schlechthin zu beschrän-
ken. Auch bin ich genöthigt, dem andern sein Recht äußerlich und 
innerlich so gut und soweit zuzugestehen, als mir selbst; – »was dem 
einen recht ist, ist dem andern billig«, d. i. das soll auch dem andern 
recht bleiben oder werden; ich fordere für alle Bürger eine gleich um-
fassende und gleich beschränkte äusere Sphäre des freien Handelns. 
Durch meine Geburt bin ich in den Staat befangen, ich schreibe mir 
aber das Recht zu, auf übrigens gerechte Weise, aus diesem Staate her-
auszutreten, wiewohl ich nicht absehe, wie ich als Mensch auser allem 
Staaten, das ist auser aller Gesellschaft bestehen könne. In dem Falle 
ich die Bedingungen des Rechts nicht erfüllt haben sollte, schreibe ich 
dem Staate, das ist, Allen das Recht zu, mich auszustoßen, nicht aber 

2 Übersetzung: Ich gebe, damit du gibst; ich tue, damit du tust; ich unterlasse, 
damit du unterlässt; ich unterlasse, damit du tust; ich tue, damit du unterlässt.

5
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12  Grundlage des Naturrechts

ohne Grund; und mir selbst ein Zwangsrecht an den Staat, mich in sich 
aufzunehmen. Durch den Staat verlange ich in Rücksicht dessen, was 
mein Recht begreift, von dem bösen und guten Willen aller anderen 
mit mir | lebenden Vernunftindividuen, und von Naturglück und Na-
turunglück schlechthin unabhängig zu werden, es soll daher der Wille 
anderer, in Bezug auf mein Recht, als Wille schlechthin vernichtet, und 
ihre Handlungen sollen, insofern sie sich auf mein Recht beziehen, 
schlechthin blos Begebenheiten sein; ich soll mein Recht sicher be-
rechnen können. Der Staat wäre also ein organisches Beisammensein, 
bestimmt vieler Vernunftindividuen, durch gleichbeschränkte und ge-
richtete Freiheit Aller zu einem gemeinsamen Zwecke, vermöge eines 
absolut überlegenen Zwangs, welcher durch den gemeinsamen Willen 
aller festgesetzt ist. Der Organismus des Eigenthums aller und jeder 
und des bestimmten Eingreifens des Zwanges, macht das Gesetz des 
Staats aus; die Art des Festsetzens, Gültigwerdens und Verwaltens 
des Gesetzes bestimmt die Einrichtung, Constitution, Regierung des 
Staats. Der Staat soll eingerichtet sein, so urtheile ich über alle jetzt 
bestehenden Verfassungen mit meinem Rechte, wie es scheint, hinaus, 
– nicht durch Willkühr eines einzelnen, oder zum Vortheile eines Ein-
zelnen, sondern durch die Willkühr aller, und zum gleichen Vortheile 
Aller; ja selbst die Willkühr aller soll nur dann etwas für alle Zeiten 
gültiges festsetzen könne, wenn ihre Verfügungen einem höhern Ge-
setze | des Rechts gemäs sind, das ich tief und innigst ahne, da so fest 
gründet und ewig ist als die Vernunft. Welches mag wohl dieses höchs-
te Gesetz sein? – Dies möchte sich zugleich mit finden, wenn ich den 
höchsten Zweck der bürgerlichen Gesellschaft bestimmte; und dieser 
wieder möchte wohl selbst nur aus dem höchsten Zwecke aller Ge-
sellschaft überhaupt, dieser endlich selbst nur aus dem höchsten und 
letzten Zwecke der Vernunft, – aus der Urbestimmung des Menschen, 
zu ergründen sein. 

Was ist also der Zweck aller Rechtsverfassung und jedes Staates? 
Ohne Zweifel ist der erste Zweck davon: beisammen leben zu kön-

6

7
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